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Ausgangslage

Frau Dr. Horn ist angestellte Ärztin am
hiesigen Krankenhaus. Sie hat sich von
der Pflicht zur gesetzlichen Rentenver -
sicherung befreien lassen und ist daher
Pflichtmitglied bei der für ihren Berufs-
stand regional zuständigen berufsstän -
dischen Versorgungseinrichtung (BV).
 Ihre Pflichtbeiträge, die denen zur gesetz-
lichen Rentenversicherung (RV) entspre-
chen, führt sie an ihre BV ab. Dazu erhält
sie einen gleichen Arbeitgeberanteil als
wäre sie gesetzlich rentenversichert.
Grundlage für ihre Befreiung ist § 6 (1)
Satz 1 Nr. 1 SGB VI, für den Arbeitgeber-
anteil § 172 (2) SGB VI.
So wie Frau Dr. Horn sind auch andere
Arbeitnehmer verkammerter Berufe
 (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Tierärzte,
Architekten, Ingenieure, Rechtsanwälte,
Notare, Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer) Mitglied einer von landesweit 86
BV. Die Anzahl ergibt sich einerseits aus
der regionalen Zuständigkeit, so dass es
mehrere BV für einen Berufsstand gibt,
und andererseits der Zuständigkeit eini-
ger BV für mehrere Berufsstände. Ein Ver-
zeichnis steht zur Verwertung durch Pro-
gramme als »BV-Datei«, zur manuellen
Aufbereitung als »BV-Verzeichnis« unter
»www.dasbv.de« zur Verfügung.
Besteht in einem Beschäftigungsverhält-
nis Anspruch auf einen Arbeitgeberanteil
nach § 172 (2) SGB VI, drückt sich das
u.a. im Beitragsgruppenschlüssel für die
RV durch eine »0« aus. Die Arbeitgeber
erstatten für diese Arbeitnehmer diesel-
ben DEÜV-Meldungen wie für die gesetz-
lich rentenversicherten, wenn diese
 Arbeitnehmer zu mindestens einem der
übrigen Zweige der gesetzlichen Sozial-
versicherung meldepflichtig sind. Bezüg-
lich deren Rentenversicherung gingen

diese Meldungen allerdings bisher ins
Leere, obwohl sie für die BV in gleicher
Weise relevant sind.

Elektronische Meldungen

Das war der Ansatz für die ab Jan. 2009
geltende Regelung, dass auch die BV am
Arbeitgebermeldeverfahren teilhaben.
Besteht in einem Beschäftigungsverhält-
nis Anspruch auf einen Arbeitgeberanteil
nach § 172 (2) SGB VI, müssen dazu
elektronische Meldungen auch an die
Datenannahmestelle der BV erstattet
werden. Grundlage dafür sind die §§ 28
a (10), (11) und 28 b (5) SGB IV, die aus-
führenden Gemeinsamen Grundsätze
nach § 28 b (2) SGB IV und zur DEÜV
 sowie die Rundschreiben zum Verfahren
von den Spitzenorganisationen der ge-
setzlichen Sozialversicherung und der
 Arbeitsgemeinschaft berufsständischer
Versorgungseinrichtungen (ABV).
Mit dieser Meldepflicht entfallen für Mel-
dezeiträume ab Jan. 2009 alle bisherigen
und alternativen Meldungen der Arbeit-
geber an die BV.
Voraussetzung für die Verfahrensteilnah-
me war die Errichtung und der Betrieb
einer Datenannahmestelle der BV durch
die ABV. In deren Auftrag nimmt die
DASBV Datenservice für berufsständische
Versorgungseinrichtungen (DASBV) diese
Funktion wahr. Das bei der ABV feder-
führende Gremium für das Projekt ist der
Arbeitskreis EDV.
Zu spezifizieren waren die Besonderhei-
ten zu den Meldungen an die BV, die alle
personenbezogen sind.

BV-Mitgliedsnummer

Der Schlüssel zur Zuordnung und Identi -
fikation ist die Mitgliedsnummer bei der

BV. Einheitlich ist, dass die rechteste
 Stelle eine Prüfziffer ist und die drei Stel-
len davor die Nummer der BV im Verfah-
ren. Die weiteren Stellen davor sind die
individuelle Mitgliedsnummer bei der BV,
bei der auch Buchstaben und Sonder -
zeichen möglich sind. Die insgesamt 5 –
17stelligen Mitgliedsnummern werden
ausschließlich durch die zuständige BV
gestaltet und vergeben.
Im Unterschied etwa zur Sozialversiche-
rungs- oder Steuernummer ist die Mit-
gliedsnummer bei der BV an die Mitglied-
schaft bei dieser BV gebunden. Wechselt
z.B. Frau Dr. Horn als angestellte Ärztin
in eine andere Region, wird sie Mitglied
der dort zuständigen BV und erhält von
dieser eine neue Mitgliedsnummer, un-
abhängig davon, ob das auch mit einem
Arbeitgeberwechsel verbunden ist oder
nicht. Daraus folgt, dass in den Abrech-
nungsprogrammen mit Meldungen an
die DASBV ein Wechsel der BV taggenau
abgehandelt werden muss.
Eine Mitgliedsnummer muss in allen Mel-
dungen an die DASBV angegeben wer-
den. Aus ihr ergibt sich auch die Weiter-
leitung an die zuständige BV. Liegt die
 individuelle Mitgliedsnummer zum Zeit-
punkt der ersten Meldung noch nicht
vor, muss die »Dummy-Mitgliedsnum-
mer« der BV verwendet werden. An die
Stelle des Teils der individuellen Mit-
gliedsnummer tritt hier das »?« (z.B.
»?0125« Mitglied der Ärzteversorgung
Niedersachsen). Zur Identifikation des
Mitglieds sind ergänzend Personalnum-
mer, Name und Geburtsangaben erfor-
derlich. Die Dummy-Mitgliedsnummer
 jeder BV wird zur Verwertung durch 
Programme in der »BV-Datei«, zur
 manuellen Aufbereitung im »BV-Ver-
zeichnis« unter »www.dasbv.de« zur
Verfügung gestellt.

Meldungen an die 
berufsständischen 
Versorgungseinrichtungen
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Meldungen an die DASBV

Da alle Meldungen an die BV personen-
bezogen sein müssen, sind aus dem
 bestehenden Arbeitgebermeldeverfahren
zwar die DEÜV-Meldungen verwertbar,
nicht aber die Beitragsnachweise. Diese
werden daher weiterhin ausschließlich an
eine Annahmestelle der Gesetzlichen
Krankenversicherung übermittelt. Für die
BV sind Meldungen erforderlich, die eher
der Beitragsabrechnung entsprechen.
Dafür wurde das Verfahren um die neue
Meldung zur BV-Beitragserhebung er -
weitert. Daraus ergibt sich der oben dar-
gestellter Datenfluss:
Meldungen an die DASBV müssen für
Abrechnungszeiträume ab Jan. 2009 für
alle Beschäftigungsverhältnisse erstattet
werden, aus denen der Beschäftigte
 einen Anspruch auf einen Arbeitgeber-
anteil gemäß § 172 (2) SGB VI hat; Mel-
dungen zur BV-Beitragserhebung auch
dann, wenn für den Abrechnungszeit-
raum kein Entgelt abgerechnet wurde
und unabhängig davon, wer den Beitrag
abführt (Selbst- oder Firmenzahler).
Meldungen für Abrechnungszeiträume
vor Jan. 2009 können optional an die
DASBV erstattet werden, wobei auch
 dafür die im Abrechnungszeitraum zu-
ständige BV bekannt sein muss.
Die DASBV ist ausschließlich Annahme-

stelle für Meldungen an die BV. Sie leitet
keine Meldungen an andere Annahme-
stellen weiter. Sie ist nicht Einzugsstelle;
die Zahlungen erfolgen weiterhin aus-
schließlich an die zuständige BV.

Die Besonderheiten zu den Mel -
dungen an die DASBV sind in dem
ABV Rundschreiben zum Meldever-
fahren ausgeführt. Dieses ist unter
»www.dasbv.de« im Punkt »Service«
bereitgestellt. 
Darin befinden sich auch die Angaben zu
den Besonderheiten bei DEÜV-Meldun-
gen, die Erläuterungen zu den Details der
Meldungen zur BV-Beitragserhebung, zu
den Korrekturmöglichkeiten sowie zu
den Fristen.

Die Annahmestelle

Die Errichtung der Annahmestelle fand
2008 statt. Von Beginn an wurde Öffent-
lichkeit für alle Verfahrensbeteiligten
 geschaffen. Unter der Webpräsenz
»www.dasbv.de« stehen für die einzel-
nen Teilnehmergruppen allgemeine In -
formationen sowie Entwicklerforen und
Diskussionsplattformen zur Verfügung.
Ab 1. Sept. 2008 konnten die Arbeit -
geber und deren Softwareersteller und
ab 1. Okt. 2008 Die BV und deren Soft-
wareersteller am Probebetrieb teilneh-

men. So konnten Anforderungen aus der
Praxis noch berücksichtigt und Verfah-
renssicherheit gewonnen werden. Die
daran teilgenommen haben, hatten  einen
Startvorteil. Der Echtbetrieb wurde am
22. Dez. 2008 aufgenommen, um den
Vorausberechnern bereits die Meldungen
für Jan. 2009 zu ermöglichen.
Zu Beginn des Echtbetriebes ist es noch
zu einer Vielzahl fehlerhafter Meldungen
gekommen, deren Analyse und Bereini-
gung allen Beteiligten zusätzlichen Auf-
wand bereitet. Auch von der Daten -
annahmestelle mussten Meldekonstel -
lationen, die auch im Probebetrieb nicht
vorkamen, nachgebessert werden. Wenn
auch das Meldeverfahren bewusst das in
der gesetzlichen Sozialversicherung be-
währte ist, gibt es im Detail doch Beson-
derheiten, die für alle Verfahrensbeteilig-
ten neu waren.

Meldeprogramme

Die Meldungen an die BV werden in die
Verfahren der Systemuntersuchung, der
Qualitätskontrolle und des Qualitäts ma -
nagements der Informationstechnischen
Servicestelle der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (ITSG) eingebunden. Für die
Systemuntersuchung ist es ein Zusatz mo -
dul. Im Laufe des Jahres wird im Verzeich -
nis der systemuntersuchten Programme
bei »www.gkv-ag.de« erkennbar sein,
welche Programme für die Meldungen
an die DASBV lizenziert sind.
Bei den Meldungen zur BV-Beitragser he -
bung handelt es sich um personenbezo-
gene, die monatlich erstattet werden
müssen. Die darin erforderlichen Anga-
ben zu dem abgerechneten Monat und
dem Verarbeitungsmonat, den SV-Tagen
und beitragspflichtigen Entgelten, ge-
trennt nach laufendem und einmaligem
und dem daraus resultierenden Gesamt-
Pflichtbeitrag werden von lizenzierten Ab-
rechnungsprogrammen zuverlässig zur
Übermittlung bereitgestellt. Deren An-
wendung – ob selbst oder durch einen
beauftragten Dienstleister – entlastet die
Arbeitgeber und ist daher empfehlens-
wert. Hans-Jörg Röhl, Berlin
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Abb. 1: Datenfluss DEÜV und BV Beitragserhebung
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